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Das Iran-Embargo seit dem 16.01.2016

Entgegen allen Pressemeldungen ist das Iran-Embargo von EU und USA zum Implementation Day am 16.01.2016 nicht aufgehoben 
worden. Stattdessen wird es bis 2023 bzw. 2025 weiterbestehen und muss auch strikt beachtet werden. Es ist aber beim EU-Iran- 
Embargo zu erheblichen Liberalisierungen gekommen (ca. 50% der gelisteten Güter und Personen wurden gestrichen), während es 
beim US-Iran-Embargo bisher nur zu geringen Handelserleichterungen reichte. Was bedeuten diese Lockerungen in der Praxis?

Ausgangsfall 1

Die Firma D in Deutschland möchte die 
folgenden Güter an die Iranian Oil Com-
pany (IOC) im Iran liefern: (1) Druckmess-
umformer inkl. Drucksensoren (Zolltarif-
nummer 9026 2020) und (2) integrierte 
Schaltungen, v.a. Analog-Digital-Wandler 
(Zolltarifnummer 8542). Für die Finanzie-
rung sind die Europäisch-Iranische Han-
delsbank (EIH) auf deutscher Seite und 
die Bank Saderat auf iranischer Seite vor-
gesehen. Spediteur ist die Fairway Ship-
ping. Welche Exporthindernisse muss D 
nach dem EU-Exportrecht beachten?

Ausgangsfall 2

Die Firma D in Deutsch-
land ist eine selbständige 
Tochtergesellschaft der A 
Inc. in den USA. D möchte 
die Arak Petrochemical 
Co. (APC) im Iran beliefern, 
die bisher auf der SDN-Liste 
(Liste der Specially Designa-
ted Nationals) „Iran“ gelistet 
war. Ist dies nunmehr erlaubt? 

Was ist, wenn US-Gesellschaften (z.B. US-
Banken) in dieses Iran-Geschäft involviert 
sind?

Änderungen beim EU-Iran-Embargo 

Für das Iran-Embargo der EU ist nach wie 
vor die EU-VO 267/2012 in der Fassung 
der  VO 2015/1861 und (wegen der Perso-
nenlistungen) der VO 2015/1862 zu 

beachten; die Personenlisten wurden 
etwa auf die Hälfte zusammengestrichen. 
Endgültig gestrichen wurden zunächst 
die Melde- und Genehmigungspflichten 
bei der Bundesbank wegen Iran-Geld-
transfers (Art. 30, 30a). Endgültig gestri-
chen wurden aber auch die folgenden 
Güteranhänge: Anhang I (Exportverbot 
für fast alle gelisteten Dual-Use-Güter), 

Anhänge IV, IV a und V (Einfuhrver-
bot für Öl/Ölerzeugnisse, 

Erdgas, petrochemische 
Erzeugnisse), Anhänge VI 
und VI a (Exportverbot 
bzgl. Schlüsselausrüstung 
für Erdöl-/Erdgasgeschäft 
und Petrochemie), Anhänge 
VI b und VII (Exportverbot 

bzgl. Marineschlüsselaus-
rüstung und bzgl. 

Gold/Edelsteinen). 

Stattdessen gelten jetzt die folgenden 
Güteranhänge: Ein Lieferverbot Iran 
würde bestehen, wenn die Güter gelistet 
sind:

➤➤ auf Anhang III (MTCR-Güter = Güter 
des Missiles Technology Control Regime) 
oder (wie bisher) 

➤➤ als Rüstungs- bzw. Repressionsgüter.

Eine Genehmigungspflicht würde beste-
hen, wenn die Güter:

➤➤ gelistet sind auf Anhang I (als NSG-
Güter = NSG Teil 1 oder als NSG-Dual-
Use-Güter = NSG Teil 2) – gerade NSG 
Teil 2 enthält viele Standardgüter für 
Maschinenbauer und Elektronikher-
steller (NSG = Nuclear Supplier Regime),

➤➤ gelistet sind auf Anhang II (nuklear 
relevante Güter; es handelt sich um 
die Kumulation der bisherigen 
Anhänge II und III),

➤➤ gelistet sind auf Anhängen VII a (ERP-
Software) und VII b (bestimmte 
Metalle, Graphite, Halbmetalle),

➤➤ gelistet sind auf Anhang I der Dual-
Use-VO bzw.© rommma/iStock/Thinkstock/Getty Images
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➤➤ nicht gelistet sind, aber Anhaltspunkte 
für eine sensitive Verwendungsmög-
lichkeit im Iran besteht (im Kontext 
mit ABC-Waffen/Raketen weltweit, mit 
Militärischem in den 19 EU Waffenem-
bargoländern, u.a. Iran, oder mit Nuk-
learanlagen in den neun nuklear-sen-
sitiven Ländern, u.a. Iran).

Lösung Ausgangsfall 1

Für den Messumformer (Zolltarifnummer 
9026 2020) gibt es Hinweise auf zwei 
Dual-Use-Güterpositionen (Dual-Use-VO 
Anhang I): 2B230 und 6A226. Da es sich 
um NSG-Positionen handelt, sollte zusätz-
lich im neuen Anhang I der Iran-VO, und 
zwar primär unter NSG Teil 2, manuell 
recherchiert werden; manuell deswegen, 
weil diese Güterlistungen ohne Bezug-
nahme auf Zolltarifnummern oder Dual-
Use-Positionen erfolgen, was die Recher-
che zeitaufwendig macht. Dort kann aber 
kein Druckmessumformer gefunden wer-
den. Unter dem zusätzlich von D genann-
ten Stichwort „Drucksensor“ gibt es aber 
mögliche Hinweise auf eine der folgen-
den Listungen: 3.A.7 und 5.B.7 in Anhang I 
NSG Teil 2 und unter II.A2.007 im Anhang 
II. Für die Analog-Digital-Umwandler 
(Zolltarifnummer 8542) bestehen Hin-
weise auf eine Listung vor allem unter der 
Dual-Use-Position 3A001.a.5. Da dies eine 
MTCR-Position ist, sollte manuell im neu-
en Anhang III geprüft werden, ob auch 
hier eine Listung zutrifft. Unter bestimm-
ten technischen Voraussetzungen könn-
ten sie von Kategorie II Position 14, 14.A.1, 

im Anhang III erfasst sein. Die Techniker 
von D müssen klären, ob eine dieser Lis-
tungen zutrifft; falls ja, besteht eine 
Genehmigungspflicht (und im Fall einer 
Anhang-III-Listung ein Iran-Lieferverbot). 

Zu den beteiligten Personen: Die IOC ist 
von Anhang IX gestrichen worden, 
ebenso die Bank EIH und die Fairway 
Shipping, während die Bank Saderat wei-
terhin von Anhang VIII erfasst ist (bis 
Oktober 2023). Der Kunde IOC darf belie-
fert und die beteiligten Dienstleister dür-
fen beauftragt werden, falls auch deren 
Geschäftsführer und Hauptanteilseigner 
nicht gelistet sind. Allein die Bank Saderat 
muss durch eine nicht gelistete iranische 
Bank ersetzt werden.

Änderungen beim US-Iran-Embargo

Hingegen fallen bisher die Erleichterun-
gen beim US-Iran-Embargo mager aus. 
Zwar sind im versprochenen Umfang die 
im Attachment 3 des Wiener Iran-Abkom-
mens genannten Personen von der SDN-
Liste gestrichen worden; aber praktisch 
alle wurden anschließend auf der Liste 
nach EO (Executive Order) 13599 gelistet. 
Zusätzlich wurden einige weitere Perso-
nen wegen MTCR-Beschaffungen für den 
Iran gelistet. Inhaltlich bleibt es beim Ver-
bot der Iran-Einfuhr in die USA (§ 560.201 
ITSR = Iranian Transaction and Sanctions 
Regulations), dem Exportverbot Iran vom 
US-Territorium und für US-Personen (§ 
560.204 ITSR) und dem Exportverbot Iran 
für Nicht-US-Personen, falls ihre Güter US-

Komponenten mit einem Wertanteil von 
mindestens 10% beinhalten (§ 560.205 
ITSR). 

Hingegen wird das Verbot für Firmen, die 
US-Personen gehören oder von ihnen 
kontrolliert werden – also das Verbot vor 
allem für selbständige Töchter von US-Fir-
men –, mit auf der SDN gelisteten Iranern 
Handel zu treiben (§ 560.215), durch die 
neue Allgemeingenehmigung General 

License H (dazu sogleich) erheblich gelo-
ckert. Zusätzlich wurden die vier Execu-
tive Orders EO 13 574, 13 590, 13 622 und 
13 645 aufgehoben. Die Aufhebung der 
13 645 führt dazu, dass das Verbot „signifi-
kanter“ Transaktionen für den Iran-Ver-
kauf erheblicher Güter für die Automobil-
wirtschaft des Irans nicht mehr gilt.

Lösung Ausgangsfall 2

Nach § 560.215 ITSR ist es einer selbstän-
digen Tochter eines US-Unternehmens 
untersagt, mit dem „Government of Iran“ – 

also mit SDN-gelisteten Personen „Iran“ – 
Handel zu treiben. Nach der neuen Allge-
meingenehmigung H wäre dies aber 
dann erlaubt, wenn D die acht dort in der 
General License H genannten Vorausset-
zungen einhält: D darf die Güter nicht 
vom Territorium der USA liefern, es darf 
kein Transfer von Geldern durch US-Ban-
ken stattfinden, es dürfen keine auf 
bestimmten Listen geführte Personen 
involviert sein etc. Sofern D nachweist, 
dass es diese insgesamt acht Vorausset-
zungen einhält, muss D weiter beachten, 
dass der Kunde APC nun auf der Liste 
unter EO 13 599 gelistet ist. Sofern also 
US-Personen in dieses Iran-Geschäft 
involviert sind, wäre eine Belieferung der 
APC nach EO 13599 verboten. Hierfür 
reicht es, wenn eine US-Bank bzw. eine 
sonstige US-Gesellschaft involviert ist 
oder wenn eine US-Person beteiligt ist, 
z.B. wenn der Ausfuhrverantwortliche von 
D eine Green Card oder eine sonstige Auf-
enthaltsberechtigung für die USA besitzt. 
Ansonsten ist die Belieferung der APC 
durch D nun nach der Allgemeingeneh-
migung H erlaubt.

Resümee

Das Iran-Embargo von EU und USA ist 
NICHT AUFGEHOBEN WORDEN – auch 
wenn die Presse fälschlich das Gegenteil 
behauptet hat. Vielmehr gilt das restliche 
Iran-Embargo bis Oktober 2023 bzw. bis 
2025 weiter und muss strikt beachtet 
werden! Ansonsten werden strafbare 
Embargoverstöße begangen! 

„Das Iran-Embargo ist nicht auf
gehoben worden, sondern gilt bis 
2023/2025 fort und muss strikt 
beachtet werden. Es gibt aber  
einige Liberalisierungen, die im EU-
Embargo ca. 50% der Güter und 
Personen betreffen, während die 
Erleichterungen im US-Embargo  
zzt. eher bei maximal 10% liegen.“



25  |  ExportManager  |  Liefern Ausgabe 1  |  10. Februar 2016
➤

Selbst das EU-Iran-Embargo, das am meis-
ten liberalisiert wurde, hat immer noch 
Güterbeschränkungen u.a. für Metalle, 
Halbmetalle, Graphite (Anhang VII b) und 
ERP-Software (Anhang VII a), die rein gar 
nichts mit dem verbleibenden Restrisiko-
potential (militärisch, nuklear, Raketen) 
des Irans zu tun haben. 

Und auch der Katalog der Güter, die auf 
Anhang I NSG Teil 2 gelistet sind, umfasst 
viele Standardprodukte für Maschinen-
bauer/Elektroniker (z.B. bestimmte Drück-
maschinen, Werkzeugmaschinen, Mess
instrumente, Induktionsöfen, Werkstoffe 
wie Aluminium, Titan sowie: bestimmte 
Frequenzumwandler, Laser, Ventile, 
Druckmessgeräte, Vakuumpumpen): Er ist 
etwas zu üppig geraten (40 Seiten lang), 
ebenso wie der raketenbezogene Anhang 
III (30 Seiten lang), der ebenfalls einige 
Allerweltsgüter (z.B. bestimmte Chemika-
lien, Drückmaschinen, Auswuchtmaschi-
nen) listet. 

Viele Mittelständler werden sich mit der 
Prüfung dieser Güteranhänge schwertun, 
weil diese (mangels Bezugnahmen auf 
Zolltarifnummern) manuell überprüft 
werden müssen. Noch schwerer werden 
sie es mit dem US-Iran-Embargo haben, 
weil hier nur ein kleiner Teil in wenig 
transparenter Weise liberalisiert wurde. 

Neben einer Aufhebung von vier EO (u.a. 
der 13 645, welche Beschränkungen für 
den Automobilmarkt des Irans enthielt) 
wurde die Allgemeingenehmigung H ein-
geführt. Hiernach dürfen selbständige 
Töchter von US-Gesellschaften Handel 
mit SDN-gelisteten Personen des Irans 
treiben, wenn sie die dort genannten acht 
Voraussetzungen einhalten und wenn 
keine US-Person involviert ist. Selbst bei 
den Personen, die von der SDN-Liste 
gestrichen wurden, müssen noch einige 
Beschränkungen ( jetzt nach der EO 
13599) beachtet werden. 

Also zwei Schritte vor und einer zurück im 
US-Iran-Embargo? Im Augenblick sieht es 
noch so aus, aber langfristig ist zu erwar-
ten, dass die USA die Beschränkungen für 
US-Personen – und auch für Nicht-US-Per-
sonen? – zunehmend aufheben werden, 
um die US-Unternehmen nicht gegen-
über den anderen Unternehmen beim 
Iran-Handel zu benachteiligen. Wegen 
der bestehengebliebenen Beschränkun-
gen, die jetzt sehr viel komplizierter gere-
gelt sind, ist nach wie vor größte Vorsicht 
beim Iran-Handel angebracht!

„Die Güterprüfungen sind wesent- 
lich komplizierter geworden;  
selbst im EU-Embargo sind manu- 
elle Prüfungen erforderlich, und  
das US-Embargo ist völlig intrans
parent liberalisiert worden. Diese 
Beschränkungen müssen aber strikt 
beachtet werden, um Embargo
verstöße zu vermeiden“.

Anzeige

Published by 

Contact: FRANKFURT BUSINESS MEDIA, Karin Gangl, Telephone: +49 (0) 69-75 91-22 17, karin.gangl@frankfurt-bm.com

Subscribe for free: www.businesslaw-magazine.com

The Business Law Magazine reports quarterly on all important questions related 
to German corporate, commercial, tax, labor, compliance and IP/IT law. Featuring 

 articles written with real-world legal practice in mind,  
the online English-language  magazine primarily  
targets company lawyers, managing directors,  
judges, prosecutors and attorneys in Germany’s  
leading trade partners.

www.businesslaw-magazine.com

Strategic Partners 

CMS_LawTax_RGB_over100.eps

Made in Germany

Next Issue: March 3, 2016

Made in Germany

www.businesslaw-magazine.com No. 4 – November 26, 2015

In this issue 
Poland – Digital Business –  Data Compliance –  HR Compliance –  Self-driving car –  IP Law    

Safe Harbor –  Data protection –  Competition Law –  European Law –  Procurement Law

BLM_127x170_Anzeige_ExMa.indd   1 09.02.2016   15:55:03

http://www.businesslaw-magazine.com

